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Kundmachung 
 
 

In der Gemeinderatssitzung am 07.02.2019 wurden nachstehende Tagesordnungspunkte behandelt und 
folgende Beschlüsse gefasst: 

Beginn: 20:00 Uhr 
 
 

TTaaggeessoorrddnnuunngg  
 
 

Zu Beginn stellt der Bürgermeister den Antrag auf Aufnahme eines Tagesordnungspunktes 12a): 

Punkt 12a. Fassung eines Grundsatzbeschlusses zum Ankauf eines Feuerwehrfahrzeuges 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Punkt 1. Bericht des Bürgermeisters 

● Zur Widmungsangelegenheit im Bereich der Grundstücke Nr. 4223, 4224 und 6000 findet am 
18.02.2019 ein Gespräch mit dem Leiter der Abt. Raumordnung Herrn Dr. Hollmann statt  

● Aufgrund einer Kündigung im Kinderhort wurde die Stelle einer Leiterin für den K inderhort 
Schneggenhausen neu ausgeschrieben 
 
Punkt 2. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2019 

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom 22.01.2019 bis einschließlich 
05.02.2019 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des 
Voranschlagentwurfes zur öffentlichen Einsichtnahme wurde am 16.01.2019 angeschlagen und am 
06.02.2019 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht 
eingebracht. Der Voranschlag wurde in einer Arbeitssitzung vorbesprochen. 

Die wichtigsten Zahlen aus dem Budget 2019: 

 Ordentlicher Haushalt: 

  Einnahmen  € 3.073.500,00 

  Ausgaben  € 3.073.500,00 

 Außerordentlicher Haushalt: 

  Einnahmen  € 734.200,00 

  Ausgaben  € 734.200,00 

Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Genehmigung des Haushaltsplanes 2019. 

Der ordentliche Haushalt wird einstimmig genehmigt. 

Der außerordentliche Haushalt wird einstimmig genehmigt.  

 
Punkt 3. Beschlussfassung des mittelfristigen Finanzplans 2020-2023 

Der Bürgermeister trägt die Zahlen des mittelfristigen Finanzplanes 2020 – 2023 vor. 

Der Bürgermeister stellt den Antrag den mittelfristigen Finanzplan 2020 – 2023 zu beschließen. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Punkt 4. Beratung und Beschlussfassung über die Vereinbarung zur Bildung des 
Gemeindeverbandes St. Vinzenz und den Erlass seiner Satzung 

Antrag und Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Vereinbarung und der Satzung des 
Gemeindeverbandes St. Vinzenz entsprechend dem vorliegenden Entwurf 
 
Punkt 5. Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2018 und den Voranschlag 2019 

für die Gemeindegutsagrargemeinschaft Aschland 

Der Jahresabschluss 2018 und der Voranschlag 2019 wurden vom Rechnungsprüfer Herrn Mag. Simon 
Wilhelm geprüft. 

Antrag und Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Obsteig beschließt einstimmig den Jahresabschluss 2018 und den 
Voranschlag 2019 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Aschland 

 
Punkt 6. Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2018 und den Voranschlag 2019 

für die Gemeindegutsagrargemeinschaft Weisland 

Der Jahresabschluss 2018 und der Voranschlag 2019 wurden vom Rechnungsprüfer Herrn Mag. Simon 
Wilhelm geprüft. 

Antrag und Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Obsteig beschließt einstimmig den Jahresabschluss 2018 und den 
Voranschlag 2019 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Weisland 

 
Punkt 7. Beratung und Beschlussfassung über die Auflage und den Erlass eines 

Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Nr. 5448/6 und 5448/7, 
Gschwent, KG Obsteig, laut planlicher Darstellung von DI Dr. Erich Ortner 
vom 23.01.2019 (Planbezeichnung 01/2019 Gschwent) 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Obsteig einstimmig gemäß § 66 
Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016, LGBl. Nr. 101, den von DI Dr. Erich Ortner 
ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Nr. 
5448/5 und 5448/7, KG Obsteig, durch vier Wochen hindurch vom 08.02.2019 bis 08.03.2019 zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss des Bebauungsplanes gefasst. 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 
Stellungnahme zum Entwurf einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 
Punkt 8. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen von Herrn Leonhard 

Gapp betreffend die Ausscheidung eines Teils von Grundstück Nr. 5542, KG 
Obsteig, aus dem öffentlichen Gut 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 
Punkt 9. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen des Innsbruck 

Tourismus um die Anmietung der Garage im Keller des Gemeindehauses 

Antrag und Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die ganze Garage im Untergeschoß des Gemeindehauses, Oberstrass 
218, an den Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer zu vermieten. Der bestehende 
Mietvertrag wird geändert, der Mietzins aliquotiert, indexiert und bei der nächsten 
Gemeinderatssitzung beschlossen 
 
 
Punkt 10. Beratung und Beschlussfassung über das Baugrundansuchen der Familie 

Egger 

Antrag und Beschluss: 
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Der Gemeinderat beschließt dem Antrag stattzugeben und vergibt ein Grundstück in der 
Mooswaldsiedlung, Bereich Siedlungserweiterung, an Familie Egger. Die Eigentümerin der 
Baugrundstücke, die Agrargemeinschaft Hauptfraktion Obsteig, vertreten durch Obmann Andreas 
Riser wird ersucht einen Kaufvertrag vorzubereiten.  
 
Punkt 11. Beratung und Beschlussfassung über einen Grundtausch zwischen der 

Gemeinde Obsteig und Herrn Klaus Dengg in Holzleiten zur Realisierung des 
Radwegeprojekts 

Zur Neuverhandlung der Tauschflächen wird der Tagesordnungspunkt vertagt.  
 
Punkt 12. Beratung und Beschlussfassung über die Wohnungsvergabe in 

Schneggenhausen 

Antrag und Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die im 1. OG gelegene freie Wohnung in Schneggenhausen zunächst 
auszuschreiben (auch im Internet) und an der Amtstafel (auch in den Weilern) anzuschlagen. Wenn 
sich niemand für die Wohnung meldet, wird die Wohnung an Familie Al -Gahroolee zu einem Mietzins 
in Höhe von € 517,86 zuzgl. €123,- an Betriebskosten ab 01.03.2019 vermietet. 

 
Punkt 12a. Fassung eines Grundsatzbeschlusses zum Ankauf eines Feuerwehrfahrzeuges 

Grundsatzbeschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, ein Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr 
Obsteig anzukaufen 
 
Punkt 13. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden keine Beschlüsse gefasst  
 
 

Zuhörer 4 
Presse 1 

Sitzungsende 21:15 Uhr 
 
 
 

Der Bürgermeister 

Hermann Föger e.h. 

Angeschlagen am: 08. Februar 2019 
Abgenommen am: 25. Februar 2019 


